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Ergänzungsleistung zur AHV/IV | Ergänzungsleistung

Erwägungen

E. 1.1
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann die Verletzung von
Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler
vorbehalten - nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel ( Art. 42 Abs. 1 und 2
BGG ; BGE 145 V 57 E. 4.2 mit Hinweis). Zudem legt es seinem Urteil den Sachverhalt
zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1, Art. 105 Abs. 2 BGG ), es
sei denn, ihre Feststellungen seien offensichtlich unrichtig ( Art. 97 Abs. 1 BGG ), d.h.
willkürlich ( BGE 144 V 50 E. 4.2).

E. 1.2
Vorinstanzliche Feststellungen zum Gesundheitszustand und zur Arbeitsfähigkeit sowie die
konkrete Beweiswürdigung betreffen Tatfragen (SVR 2022 IV Nr. 57 S. 185, 8C_52/2022
E. 2.2). Gleiches gilt für die Festsetzung des hypothetischen Einkommens, soweit sie auf
der Würdigung konkreter Umstände beruht. Rechtsfrage ist dagegen, nach welchen
Gesichtspunkten die Entscheidung über die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit erfolgt
( BGE 141 V 343 E. 3.4; 140 V 267 E. 2.4).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie bei der
Ermittlung des Anspruchs auf Zusatzleistungen ohne weitere Abklärungen sowohl dem
Beschwerdeführer als auch seiner Ehefrau ein hypothetisches Einkommen anrechnete.

E. 3.1
Der Streitgegenstand beschränkt sich in zeitlicher Hinsicht auf das Jahr 2020. Die
Vorinstanz ging zu Recht davon aus, dass nicht der Zeitpunkt der angefochtenen
Verfügung, sondern - entsprechend dem Hauptsatz des intertemporalen Rechts - der zu
beurteilende Zeitraum das anwendbare Recht festlegt ( BGE 148 V 162 E. 3.2.1). Demnach
sind die Bestimmungen über die Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen in
der bis 31. Dezember 2020 geltenden Fassung anwendbar.

E. 3.2
Im angefochtenen Urteil werden die massgebenden Bestimmungen und die Rechtsprechung
zur Anrechenbarkeit eines hypothetischen Einkommens von Teilinvaliden und Ehegatten
zutreffend dargelegt ( Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG , Art. 14a Abs. 1 und Abs. 2 ELV ; BGE



117 V 287 E. 3). Darauf wird verwiesen.

E. 4
Die Vorinstanz erwog, dem Beschwerdeführer und seiner Ehefrau werde seit 2007 bei der
Festsetzung der Zusatzleistungen ein hypothetisches Erwerbseinkommen angerechnet.
Invalidenversicherungsrechtlich sei ihm im Zeitpunkt der Rentenzusprache eine
wechselbelastende leichte Tätigkeit im Umfang von 50 % zumutbar gewesen. Es sei weder
geltend gemacht noch ersichtlich, dass sich sein Gesundheitszustand seither verändert hätte.
Der Beschwerdeführer habe allerdings erst im Mai 2020 begonnen, sich um eine
Erwerbstätigkeit zu kümmern. Die angeblichen Arbeitsbemühungen, dokumentiert durch
das Formular "Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen" der Monate Mai bis
Oktober 2020, seien von den Organen der Arbeitslosenversicherung nicht überprüft
worden, denn der Beschwerdeführer sei nicht beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum
(RAV) angemeldet. Weiter entstehe der Eindruck, dass er sich überwiegend bei
Unternehmen beworben habe, die über keine offenen Stellen verfügt hätten. Dafür sprächen
auch die wenigen schriftlichen Absagen der potenziellen Arbeitgeber, indem von den 36
Bewerbungen lediglich neun beantwortet worden seien. Insgesamt sei davon auszugehen,
dass sich der Beschwerdeführer nie ernsthaft um eine Arbeitsstelle bemüht habe. Dass dies
auch für die Jahre gelte, in welchen die Stellensuche noch nicht altersbedingt erschwert
gewesen sei, zeige, dass nicht sein Alter, sondern sein fehlender Wille eine Erwerbstätigkeit
verunmöglicht habe. In Bezug auf die Ehefrau des Beschwerdeführers stellte die Vorinstanz
fest, dass bereits im Jahr 2007 keine familiären Umstände vorgelegen hätten, die einer
Erwerbstätigkeit im Weg gestanden wären. Die Ehefrau habe schon damals keine
Betreuungsaufgaben (mehr) wahrnehmen müssen. Mangelnde sprachliche Kenntnisse und
geringe Schulbildung würden sie nicht an der Ausübung einer Hilfstätigkeit hindern. Das
fortgeschrittene Alter erschwere zwar aktuell die Stellensuche, doch sei nicht ersichtlich,
dass sich die Ehefrau je ernsthaft um Arbeit bemüht habe.

E. 5.1
Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz vor, sie habe die Verwertbarkeit seiner
Resterwerbsfähigkeit zu Unrecht bejaht und in diesem Zusammenhang den
Untersuchungsgrundsatz verletzt sowie den Sachverhalt willkürlich festgestellt. Zu
beachten sei insbesondere die konkrete Arbeitsmarktsituation nach der Corona-Pandemie.
Mit knapp 60 Jahren habe er keine reelle Chance, die Resterwerbsfähigkeit zu verwerten.
Dennoch habe er sich um eine Stelle bemüht; für die Monate Juli bis Oktober 2020 seien
durchschnittlich sechs Bewerbungen aktenkundig.

E. 5.2.1
Der sowohl im Administrativ- als auch im Gerichtsverfahren geltende
Untersuchungsgrundsatz ( Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG ) verpflichtet die
Behörden zur richtigen und vollständigen Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes (
BGE 146 V 240 E. 8.1). Die Pflicht dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des
streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichend Klarheit besteht (Urteile
9C_58/2022 vom 7. Juni 2022 E. 4.1.2; 8C_641/2019 vom 8. April 2020 E. 3.3.1, nicht
publ. in: BGE 146 V 21 , aber in: SVR 2020 MV Nr. 3 S. 7).

E. 5.2.2
Zur Verfahrensvereinfachung wird in Art. 14a Abs. 2 ELV die widerlegbare Vermutung
aufgestellt, dass es teilinvaliden Versicherten möglich und zumutbar ist, im Rahmen des



von der IV-Stelle festgestellten verbliebenen Leistungsvermögens die darin festgelegten
Grenzbeträge im Sinne eines hypothetischen Erwerbseinkommens zu erzielen ( BGE 141 V
343 E. 5.1).

E. 5.2.3
In verfahrensrechtlicher Hinsicht zieht die Vermutung nach Art. 14a Abs. 2 ELV eine
Umkehr der Beweislast nach sich: Bei unbewiesen gebliebener Unmöglichkeit, die
verbleibende Erwerbsfähigkeit zu verwerten, wird das entsprechende Einkommen
angerechnet (Urteil 8C_574/2008 vom 8. Juni 2009 E. 3.1). Die versicherte Person hat den
Beweis des Gegenteils zu erbringen, wenn sie diese Rechtsfolge verhindern will (E RWIN
CARIGIET/UWE KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3. Aufl. 2021, S. 215 N.
543). Dabei muss die Unverwertbarkeit mit dem Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit erstellt sein, was in der Regel konkrete, erfolglos gebliebene
Arbeitsbemühungen voraussetzt (Urteil 9C_426/2021 vom 29. November 2021 E. 3.1;
CARIGIET/KOCH, a.a.O., S. 216 N. 544). Erforderlich sind qualitativ und quantitativ
ausreichende Stellenbemühungen ( BGE 140 V 267 E. 5.3). Nach der Rechtsprechung
dürfen von versicherten Personen rund zehn bis zwölf Stellenbewerbungen pro Monat
verlangt werden ( BGE 141 V 365 E. 4.1; Urteil 9C_376/2021 vom 19. Januar 2022 E.
4.3.3). In qualitativer Hinsicht gelten Stellenbemühungen als unzureichend, wenn sich die
versicherte Person zwar um Arbeit bemüht, ihre Bewerbungsschreiben jedoch so
oberflächlich und rudimentär abfasst, dass von ernsthaften Bewerbungen nicht gesprochen
werden kann (AVIG-Praxis ALE Rz. B315 [Stand 1. Januar 2023]).

E. 5.3
Gemäss den unbestritten gebliebenen vorinstanzlichen Feststellungen haben sich die
gesundheitlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers seit 2007 nicht verschlechtert. Nach
wie vor sind ihm wechselbelastende leichte Tätigkeiten im Rahmen eines Pensums von 50
% zumutbar. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, der Beschwerdeführer habe sich nie
ernsthaft um eine Anstellung bemüht, beruht auf konkreter Beweiswürdigung und zählt
deshalb zur Sachverhaltsfeststellung. In der Beschwerde wird nicht dargelegt, inwiefern sie
willkürlich sein soll. Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass die aktenkundigen
Stellenbemühungen den dargelegten Anforderungen weder qualitativ noch quantitativ
genügen. Der Beschwerdeführer verfasste rund sechs Bewerbungen pro Monat, was
weniger ist als von der Praxis verlangt (E. 5.2.3). In qualitativer Hinsicht dürfen zwar keine
überspannten Anforderungen an die versicherte Person gestellt werden (vgl. BGE 120 V 74
E. 4a). Es fällt aber auf, dass der Beschwerdeführer sich jeweils mit einem drei Sätze
umfassenden Brief an potenzielle Arbeitgeber wandte, die zudem mehrheitlich über gar
keine offenen Stellen verfügten. Mit anderen Worten erscheinen seine Stellenbemühungen
als so wenig zielführend, dass sie nicht als ernsthaft bezeichnet werden können. Damit
bleibt es bei der zu vermutenden Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit. Die in diesem
Zusammenhang erhobene Rüge, die Vorinstanz habe den Untersuchungsgrundsatz verletzt,
geht aufgrund der herrschenden Beweisordnung (E. 5.2) ins Leere. Aus den erwähnten
Gründen ist dem Beschwerdeführer der ihm obliegende Beweis des Gegenteils nicht
gelungen.

E. 6.1
In der Beschwerde wird eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes auch in Bezug auf
die Ehefrau gerügt. Es sei nicht aktenkundig, dass die Ehefrau trotz erheblicher



invaliditätsfremder Einschränkungen (dürftige Deutschkenntnisse, lediglich sechsjährige
Grundschulkenntnisse in Mazedonien, fehlender Lehrabschluss) und unter
Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage in der Schweiz effektiv ein Einkommen
erwirtschaften könnte.

E. 6.2.1
Zur Ermittlung der zumutbaren Erwerbstätigkeit des Ehegatten einer Ergänzungsleistungen
beziehenden Person ist von den konkreten Umständen des Einzelfalls auszugehen. Neben
dem Alter, dem Gesundheitszustand, den Sprachkenntnissen, der Ausbildung und der
bisherigen Tätigkeit sind die konkrete Arbeitsmarktlage sowie gegebenenfalls die Dauer der
Abwesenheit vom Berufsleben massgebend ( BGE 142 V 12 E. 3.2; SVR 2019 EL Nr. 15 S.
37, 9C_653/2018 E. 3.2). Ist dem Ehegatten unter Berücksichtigung dieser Parameter die
Aufnahme oder Ausdehnung einer Arbeitstätigkeit zumutbar und schöpft er sein
Erwerbspotenzial nicht aus, verletzt er die Schadenminderungspflicht (Urteile 9C_148/2022
vom 16. September 2022 E. 3.2; 9C_376/2021 vom 19. Januar 2022 E. 2.2.1).

E. 6.2.2
Nach der Rechtsprechung besteht eine natürliche Vermutung dafür, dass ein Ehegatte seine
Erwerbsfähigkeit tatsächlich verwerten kann (Urteil 9C_759/2017 vom 29. November 2017
E. 2.2; CARIGIET/KOCH, a.a.O., S. 223 N. 566). Es ist grundsätzlich nicht möglich, sie
mit dem Hinweis auf mangelnde Sprachkenntnisse und fehlende Arbeitserfahrung
umzustossen, zumindest nicht in Bezug auf eine Hilfstätigkeit (vgl. SVR 2016 EL Nr. 1 S.
1, 9C_265/2015 E. 3.3.2; Urteile 9C_426/2021 vom 29. November 2021 E. 3.1;
9C_316/2018 vom 24. August 2018 E. 5.1; 8C_380/2008 vom 17. September 2008 E. 5.1).
Der Nachweis der Unverwertbarkeit setzt in der Regel erfolglos gebliebene
Arbeitsbemühungen voraus (Urteil 9C_426/2021 vom 29. November 2021 E. 3.1). Er ist
gelungen, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die Erwerbsfähigkeit
nicht umgesetzt werden kann (Urteil 9C_376/2021 vom 19. Januar 2022 E. 2.2.1).

E. 6.3
Da der Beschwerdeführer nicht geltend macht, im angefochtenen Urteil werde die
Erwerbsbiografie und die aktuelle Lebenssituation seiner Ehefrau willkürlich festgestellt, ist
davon auszugehen, dass diese gesund ist, seit 2007 keine familiären Betreuungsaufgaben
mehr wahrnimmt und sich in den letzten 13 Jahren nicht um eine Erwerbstätigkeit bemüht
hat, wobei die lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt auf ihrer freien Entscheidung beruht.
Es steht im Einklang mit dem Bundesrecht, dass die Vorinstanz bei dieser Sachlage sowohl
die Zumutbarkeit einer Erwerbstätigkeit als auch deren Verwertbarkeit bejahte. Weitere
Abklärungen waren nicht geboten, weil die Vermutung der Verwertbarkeit der
Erwerbsfähigkeit zum Tragen kam. Damit entschied das kantonale Gericht auf einer
hinreichenden tatsächlichen Grundlage und ohne Verletzung des
Untersuchungsgrundsatzes.

E. 7
Die Höhe der beiden hypothetischen Einkommen (Fr. 19'450.00 für den Beschwerdeführer
gemäss Art. 14a Abs. 2 lit. b ELV und Fr. 14'400.00 für seine Ehefrau [4 Stunden zu einem
Stundenlohn von Fr. 15.00 während 240 Tagen]) wurde (auch) im vorliegenden Verfahren
nicht substanziiert bestritten. Bei dieser Sachlage erübrigen sich Weiterungen dazu.

E. 8



Nach dem Gesagten ist die Beschwerde ist abzuweisen. Der unterliegende
Beschwerdeführer wird gemäss Art. 66 Abs. 1 BGG kostenpflichtig.
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